
Recht in der Notfallmedizin
Umgang mit Betäubungsmitteln im Rettungsdienst
1 Vgl. Oğlakcıoğlu in Joecks/Miebach, Mün-

2 Die Strafvorschrift gilt auch für die Verschrei-

bung für Einrichtungen des Rettungsdiens-

tes, vgl. Weinzierl in Bohnen/Schmidt, Beck-

OK BtMG, 3. Edition Stand 15.03.2019, § 6

BtMVV Rn. 8.

3 Vgl. BfArM. Häufig gestellte Fragen zur Be-

täubungsmittel-Verschreibungsverordnung

(BtMVV) und zum Betäubungsmittelgesetz

(BtMG) für Ärzte, Apotheker und Fachkräfte

(„FAQ BtMVV“). Im Internet: https://www.

bfarm.de/SharedDocs/Downloads/DE/Bun-
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Das Arznei- und Betäubungsmittel-
recht ist für viele Mediziner unvertrau-
tes Terrain. Mag sich das im Arzneimit-
telrecht noch daraus erklären, dass
sich dessen Vorschriften vor allem an
Hersteller und Apotheker richten, soll-
ten die rechtlichen Vorgaben für den
Umgang mit Betäubungsmitteln auch
im Rettungsdienst allen Beschäftigten
vertraut sein. Es drohen sonst nicht
unerhebliche Strafbarkeitsrisiken.

Betäubungsmittel sind (nur) solche Stoffe
oder Zubereitungen, die der Gesetzgeber
in eine der Anlagen des Betäubungsmittel-
gesetzes (BtMG) aufgenommen hat, wo-
bei die verschreibungsfähigen Betäu-
bungsmittel in der Anlage III zusammen-
gestellt sind. Der Umgang damit bedarf
nach § 3 Abs. 1 BtMG generell einer Er-
laubnis, die das Bundesinstitut für Arznei-
mittel und Medizinprodukte (BfArM) mit
Sitz in Bonn erteilt; Ausnahmen – wie der
Erwerb aufgrund ärztlicher Verschreibung
– sind in § 4 BtMG zusammengestellt. Er-
gänzend regelt § 13 BtMG zusammen mit
der Betäubungsmittelverschreibungsver-
ordnung (BtMVV) den medizinischen Um-
gang mit Betäubungsmitteln, der keiner
besonderen Erlaubnis bedarf. Danach ist
es Ärzten erlaubt, Betäubungsmittel zu
verschreiben, wenn deren Anwendung
am oder im menschlichen Körper begrün-
det ist und insbesondere der beabsichtigte
Zweck nicht auf andere Weise erreicht
werden kann; unter denselben Vorausset-
zungen dürfen Betäubungsmittel im Rah-
men einer ärztlichen Behandlung ver-
abreicht oder zum unmittelbaren Ver-
brauch (d.h. zur Einnahme an Ort und
Stelle) an Patienten überlassen werden.
Betäubungsmitteln dürfen an Patienten
oder Dritte aber grundsätzlich nicht abge-
geben (also ihnen mitgegeben oder vor
Ort hinterlassen) werden.

Im Rettungsdienst werden Betäubungs-
mittel in der Regel durch den Träger oder
Betreiber des Rettungsdienstes beschafft,
in Rettungswachen und Einsatzfahrzeugen
gelagert und dann durch das im Rettungs-
dienst eingesetzte Personal an Patienten
verabreicht.
302
Verschreibung und Beschaf-
fung von Betäubungsmitteln

Der Beschaffungsweg für Betäubungsmit-
tel im Rettungsdienst ist in § 6 BtMVV ge-
regelt. Der Rettungsdienstträger oder ‑be-
treiber muss einen Arzt mit der Verschrei-
bung der notwendigen Betäubungsmittel
beauftragen und zudem einen Versor-
gungsvertrag mit einer beliefernden Apo-
theke abschließen; dies kann eine öffent-
liche Apotheke, aber nach § 14 Abs. 8 S. 2
Nr. 1 ApoG auch eine Krankenhausapothe-
ke sein. Die Verschreibung durch den be-
auftragten Arzt erfolgt dabei nicht auf
einem Betäubungsmittelrezept, sondern
auf Betäubungsmittelanforderungsschei-
nen (§ 10 Abs. 1 BtMVV). Dabei handelt es
sich um fortlaufend nummerierte amtliche
Vordrucke mit 2 Durchschlägen, die der
Arzt beim BfArM bestellen muss und nur
für die von ihm betreute Einrichtung des
Rettungsdienstes oder deren Teileinheiten
(wie einzelne Rettungswachen) verwen-
den darf. Er darf sie (nur) an für Teileinhei-
ten beauftragte Ärzte weitergeben, muss
darüber aber einen Nachweis führen (§ 10
Abs. 3 BtMVV).

Verschrieben werden dürfen ausschließ-
lich die in § 2 Abs. 1 u. 3 BtMVV genannten
Betäubungsmittel, soweit sie für Zwecke
des Rettungsdienstes benötigt werden, je-
doch ohneMengenbegrenzung; der durch-
schnittliche Monatsbedarf sollte dabei in
der Regel nicht überschritten werden1.
Dazu sind auf dem Anforderungsschein
die gemäß § 11 Abs. 1 BtMVV notwendi-
gen Angaben u.a. zur Einrichtung des Ret-
tungsdienstes und dem verschreibenden
Arzt sowie zu Menge und Bezeichnung
der jeweiligen Betäubungsmittel, ein-
schließlich Darreichungsform, Menge pro
abgeteilter Form (in der Regel Ampullen)
und deren Anzahl zu machen. Alle diese
Eintragungen darf der beauftragte Arzt
delegieren; nur seine Unterschrift muss er
selbst leisten (§ 11 Abs. 2 S. 2 BtMVV). Das
Original und einen Durchschlag (Teile I
chener Kommentar zum StGB, 3. Auflage

2017, § 16 BtMVV Rn. 128.

Hochstein T. Um
und II) des Betäubungsmittelanforde-
rungsscheins erhält dann die versorgende
Vertragsapotheke; der weitere Durch-
schlag (Teil III) verbleibt beim beauftrag-
ten Arzt, ist dort 3 Jahre lang zu verwahren
und auf Anforderung der für die Betäu-
bungsmittelaufsicht zuständigen Landes-
behörde vorzulegen. Das gleiche gilt für
fehlerhaft ausgefüllte Anforderungsschei-
ne und ggf. den Nachweisen über die Wei-
tergabe von Anforderungsscheinen an be-
auftragte Ärzte von Teileinheiten. Fehlen-
de Angaben auf dem Anforderungsschein
oder Verstöße gegen die Aufbewahrungs-
pflichten oder die Nachweispflicht für wei-
tergegebene Anforderungsscheine kön-
nen – auch bei Fahrlässigkeit – als Ord-
nungswidrigkeiten nach §§ 17 Nrn. 1, 6
und 8 BtMVV, 32 Abs. 1 Nr. 6 BtMG geahn-
det werden. Die Verschreibung anderer
Betäubungsmittel als der genannten ist
strafbar (§§ 16 Nr. 3 BtMVV, 29 Abs. 1
Nr. 14 BtMG)2.

Der Transfer von Betäubungsmitteln zwi-
schen verschiedenen Vorräten derselben
Einrichtung des Rettungsdienstes (also
bspw. zwischen verschiedenen Rettungs-
wachen und Fahrzeugen) ist zulässig3; eine
Weitergabe der Betäubungsmittel an Ex-
terne (z. B. Rettungsmittel anderer Betrei-
ber oder Patienten) ist ebenso verboten
wie eine Annahme von Externen (z.B.
Krankenhäusern oder Arztpraxen) und als
unerlaubte Abgabe bzw. unerlaubter Er-
werb von Betäubungsmitteln nach § 29
Abs. 1 Nr. 1 BtMG strafbar.
desopiumstelle/Betaeubungsmittel/faq/

FAQsBtMVV.pdf; Stand: 06.10.2019.

gang mit Betäubungsmitteln… Notarzt 2019; 35: 302–304
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Lagerung und Sicherung
der Betäubungsmittel

Gemäß § 15 BtMG sind Betäubungsmittel
gesondert zu lagern und gegen unbefug-
ten Zugriff zu sichern. Für Arztpraxen und
ähnliche Teilnehmer am Betäubungsmit-
telverkehr wie Rettungswachen oder Not-
arztstandorte hat das BfArM seit 2007 mit
der Richtlinie 4114-K4 als Mindestanforde-
rung einen ggf. in der Wand zu verankern-
den Tresor (Wertschutzschrank zumindest
mit dem Widerstandsgrad 0) vorgeschrie-
ben, in dem die beschafften Vorräte zen-
tral gelagert werden können. Kleinmen-
gen, die den durchschnittlichen Tages-
bedarf nicht überschreiten und zudem
ständig griffbereit sein müssen, dürfen
stattdessen auch so eingeschlossen wer-
den, dass eine schnelle Entwendung we-
sentlich erschwert wird. Das erlaubt es,
im Rettungsdienst die üblicherweise bin-
nen 24 Stunden benötigten Betäubungs-
mittel z. B. in einem stabilen verschlosse-
nen Schrank des jeweiligen Fahrzeugs zu
lagern. Die Schlüssel zum Tresor oder den
Fahrzeugbehältnissen müssen anhand
eines schriftlichen Plans an die Berechtig-
ten ausgegeben und von diesen grund-
sätzlich persönlich mitgeführt und ggf.
beim Schichtwechsel übergeben werden;
das Hinterlegen an einem allgemein be-
kannten Ort oder die Anbringung an Fahr-
zeugschlüsseln, die nicht (nur) der im
Schlüsselplan genannte Berechtigte
durchgehend mit sich führt, sind unzuläs-
sig. Geraten Betäubungsmittel aufgrund
unzureichender Sicherung abhanden,
kann dies als fahrlässiges Inverkehrbringen
von Betäubungsmitteln in sonstiger Weise
durch Unterlassen (§§ 29 Abs. 1 Nr. 1,
Abs. 4 BtMG, 13 StGB) strafbar sein.

Ein Apotheker der Versorgungsapotheke
hat mindestens alle 6 Monate alle auf den
Wachen und in den Fahrzeugen gela-
gerten Betäubungsmittel persönlich zu
prüfen und diese Prüfung zu dokumentie-
ren; entsprechende Regelungen müssen
Gegenstand des Versorgungsvertrags
nach § 6 Abs. 3 BtMVV sein. Dabei fest-
4 https://www.bfarm.de/SharedDocs/Down-

loads/DE/Bundesopiumstelle/Betaeubungs-

mittel/SicherungsRL/sicherung4114-k.pdf;

Stand 06.10.2019.

Hochstein T. Umgang mit Betäubungsmitteln… Notarzt 2019;
gestellte Mängel wie eine unzureichende
Sicherung oder pharmazeutisch unge-
eignete Lagerung müssen binnen einer
durch den Apotheker gesetzten Frist ab-
gestellt werden; anderenfalls hat er die
Betäubungsmittelaufsichtsbehörde zu
verständigen.
5 Vgl. Hochstein in BeckOK BtMG, a. a.O., § 13

BtMG Rn. 16 f. m.w.N. aus Schrifttum und
Führung der
Bestandsnachweise

Über die Betäubungsmittelbestände sind
schriftliche oder elektronische Nachweise
nach amtlichem Formblatt zu führen (Be-
täubungsmittelbuch oder Betäubungsmit-
telkartei), aus denen sich zu jeder Zeit der
Lagerbestand aller Betäubungsmittel fest-
stellen lässt, um so die Vollzähligkeit durch
Nachzählen der Bestände prüfen zu kön-
nen. Diese Nachweise müssen gemäß § 14
BtMVV für jedes Betäubungsmittel einzeln
dessen Bezeichnung (wie auf dem Anfor-
derungsschein), das Datum des Zu- oder
Abgangs, die jeweils gelieferte oder ent-
nommene Menge und den sich daraus er-
gebenden Bestand enthalten; bei einer
Lieferung müssen der Name des verschrei-
benden Arztes und die Nummer des Betäu-
bungsmittelanforderungsscheins, beim
Verbrauch Name und Anschrift des Patien-
ten (oder ggf. eine andere, diesen eindeu-
tig identifizierende Bezeichnung wie die
Einsatznummer) angegeben sein.

Für jeden getrennten Vorrat sollte dabei
ein gesonderter Nachweis geführt wer-
den; ein Transfer zwischen diesen Vorräten
(wie beim Auffüllen eines Einsatzfahr-
zeugs) wird in beiden Nachweisen dann
als Abgang bzw. Zugang von/in den jeweils
anderen Vorrat dokumentiert. Für die Do-
kumentation des Verbrauchs am Patienten
ist der jeweils behandelnde Arzt, also re-
gelmäßig der am Einsatzort anwesende
Notarzt, verantwortlich. Nicht mehr ver-
wendungsfähige Betäubungsmittel (bspw.
zerbrochene Ampullen) sind gemäß § 16
Abs. 1 BtMG in Anwesenheit von 2 Zeugen
so zu vernichten, dass sie nicht zurück-
gewonnen (und missbräuchlich verwen-
det) werden können; das gilt auch für den
Verwurf angebrochener Ampullen. Über
die Vernichtung ist – neben dem Austrag
im Bestandsnachweis – ein Protokoll anzu-
fertigen, das von den Zeugen unterschrie-
35: 302–304
ben und dann 3 Jahre lang aufbewahrt
wird.

An jedem Monatsende muss der beauf-
tragte Arzt die Nachweise und deren Über-
einstimmung mit dem tatsächlichen Be-
stand prüfen und mit Datumsangabe ab-
zeichnen, bei elektronischer Nachweisfüh-
rung auf einem Ausdruck. Jeder Nachweis
(bei elektronischer Nachweisführung der
monatliche Ausdruck) ist 3 Jahre ab der
letzten Eintragung aufzubewahren und
auf Verlangen der Betäubungsmittelauf-
sichtsbehörde vorzulegen. Bei einem
Wechsel des beauftragten Arztes über-
nimmt dessen Nachfolger die Verantwor-
tung für die Betäubungsmittelbestände;
darüber ist ein von beiden zu unterzeich-
nendes Protokoll anzufertigen, das die Be-
stände zu diesem Zeitpunkt enthält.
Anwendung am Patienten
Die Verabreichung von Betäubungsmitteln
darf, wie schon geschildert, gemäß § 13
Abs. 1 BtMG nur im Rahmen einer begrün-
deten ärztlichen Behandlung erfolgen. Zur
Begründetheit gehört eine medizinische
Indikation, die zwingend aufgrund einer
persönlichen Untersuchung durch den be-
handelnden Arzt gestellt wurde5 und do-
kumentiert werden muss; außerdemmuss
die Behandlung dem Stand der ärztlichen
Wissenschaft entsprechen und der Zweck
der Behandlung darf nicht ohne den Ein-
satz von Betäubungsmitteln erreichbar
sein. Eine vorsätzliche oder fahrlässige
Verabreichung von Betäubungsmitteln au-
ßerhalb einer ärztlichen Behandlung oder
ohne ausreichende Begründung im Sinne
des § 13 Abs. 1 S. 1 BtMG ist nach § 29
Abs. 1 Nr. 6 b) BtMG strafbar.

Unproblematisch ist im Rettungsdienst
daher die Anwendung von Betäubungs-
mitteln nur durch den Notarzt selbst oder
auf seine Anweisung hin durch Rettungs-
fachpersonal oder andere Dritte, voraus-
gesetzt, der Arzt hat sich durch Unter-
suchung und ggf. Anamneseerhebung die
fundierte Überzeugung verschafft, dass
die Anwendung des Betäubungsmittels
Rechtsprechung.
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zwingend erforderlich ist6. Dies kann auch
im Wege einer telemedizinischen Konsul-
tation geschehen, wenn die Indikations-
stellung auf diesem Weg medizinisch
möglich ist. Aus betäubungsmittelrecht-
licher Sicht ist es nicht erforderlich, dass
der Arzt eine von ihm begonnene Behand-
lung selbst fortführt; er kann, wenn medi-
zinische Gründe nicht dagegensprechen,
den Patienten daher – bspw. für denTrans-
port – der Obhut des Rettungsfachper-
sonals überlassen, das dann im Rahmen
seiner Anweisungen auch zur weiteren
Verabreichung von Betäubungsmitteln be-
rechtigt ist.

Die eigenständige Verabreichung von Be-
täubungsmitteln durch Rettungsfachper-
sonal ohne ärztliche Anweisung fände hin-
gegen bereits nicht im Rahmen einer ärzt-
lichen Behandlung statt und wäre daher
verboten und strafbar7. Eine fernmünd-
liche Rücksprache mit einem Arzt würde
im Ergebnis an diesem Befund nichts än-
dern, denn der nicht vor Ort befindliche
Arzt kann sich keinen eigenen Eindruck
von dem Patienten bilden; ermangels der
zwingend erforderlichen eigenen Unter-
suchung wäre eine solche Behandlung da-
her nicht „begründet“ im Sinne des § 13
Abs. 1 S. 1 BtMG und daher ebenfalls unzu-
lässig. Hier träfe die Strafbarkeit zudem
auch den (aus der Ferne) „behandelnden“
Arzt. Aus dem gleichen Grund kann die
Verabreichung von Betäubungsmitteln
auch nicht im Sinne einer General- oder
Vorabdelegation durch den ÄLRD an Not-
fallsanitäter (entsprechend den nach § 4
6 Auf die einheitlich in der straf- und verwal-

tungsgerichtlichen Rechtsprechung veran-

kerte Notwendigkeit einer solchen eigen-

händigen Untersuchung wird in den verbrei-

teten Stellungnahmen zu der Problematik –

wie derjenigen der Parlamentarischen

Staatssekretärin Fischbach in Drs. 18/

11119, S. 53 – nicht näher eingegangen.

7 Vgl. auch zu den nachfolgenden Fallkonstel-

lationen ausführlicher Hochstein in BeckOK

BtMG, a. a.O., § 13 BtMG Rn. 56 ff. m.w.N.

8 Vgl. dazu Hochstein in BeckOK BtMG, a. a.O.,

§ 29 BtMG Rn. 605m.w.N.
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Abs. 2 Nr. 2 c) NotSanG erworbenen Kom-
petenzen) übertragen werden; auch deren
Behandlung wäre ermangels eigener Un-
tersuchung durch den delegierenden Arzt
unbegründet. Es mag vertretbar sein, in
besonders gelagerten Ausnahmefällen
vom Erfordernis einer eigenhändigen ärzt-
lichen Untersuchung abzusehen, wenn die
Indikation für die Verabreichung von Be-
täubungsmittel so offensichtlich ist, dass
auch ein Arzt keine weitergehende Unter-
suchung vornehmen müsste, z. B. bei
schwersten Traumata, bei denen nicht
dem BtMG unterstellte Schmerzmittel of-
fenkundig nicht ausreichen und die Not-
wendigkeit der Schmerzbekämpfung allen
anderen medizinischen Erwägungen vor-
geht; in der Rechtsprechung sind solche
Fallkonstellationen allerdings bislang nicht
entschieden worden. Im Regelfall, insbe-
sondere auch dann, wenn Schmerzäuße-
rungen von Patienten nur beschränkt ob-
jektivierbar sind, ist eine ärztliche Unter-
suchung vor der Betäubungsmittelgabe je-
doch aus rechtlicher Sicht unverzichtbar.

Eine Rechtfertigung der unerlaubten Ver-
abreichung von Betäubungsmitteln durch
Notstand (§ 34 StGB) ist denkbar, wird
aber ebenfalls nur in seltenen Ausnahme-
fällen in Betracht kommen, wobei ein
strenger Maßstab anzulegen ist. Der Ge-
setzgeber hat nämlich den Betäubungs-
mitteleinsatz generell – auch bei entspre-
chender Indikation – ausdrücklich unter
den Vorbehalt einer ärztlichen Behandlung
gestellt; wäre die abweichende Verabrei-
chung von Betäubungsmitteln bei ent-
sprechenden Schmerzzuständen immer
gerechtfertigt, würde diese Regelung in
der Praxis leerlaufen. Üblicherweise wird
daher, wenn eine Schmerzbehandlung vor
dem Eintreffen eines Arztes erforderlich
ist, auf nicht dem BtMG unterstellte Arz-
neimittel zurückzugreifen sein. Nur in be-
sonderen Ausnahmefällen, bei denen die
Indikation so offenkundig und der Einsatz
eines Betäubungsmittels so unerlässlich
ist, dass sich der Verzicht darauf – für den
Arzt – als schwerer Behandlungsfehler dar-
stellen würde, wird eine Rechtfertigung
Hochstein T. Um
der eigenständigen Betäubungsmittel-
gabe durch Rettungsfachpersonal in Be-
tracht kommen8.
Zusammenfassung
Die betäubungsmittelrechtlichen Vor-
schriften sollen in erster Linie Sicherheit
und Kontrolle des Betäubungsmittelver-
kehrs sicherstellen und sind dementspre-
chend rigide gefasst und mit umfassenden
Strafdrohungen bei Verstößen versehen;
damit verbunden ist ein erhöhter bürokra-
tischer Aufwand. Sie erweisen sich aber für
den ärztlichen Umgang mit Betäubungs-
mitteln bei Kenntnis der Rechtslage in der
Regel als handhabbar. Nichtärztlichem
Personal im Rettungsdienst bleibt der ei-
genverantwortliche Umgang mit Betäu-
bungsmitteln jedoch weitgehend versagt.
Andere Lösungen sind ohne eine Ände-
rung des Betäubungsmittelrechts nicht
denkbar, die als wenig wahrscheinlich er-
scheint.
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